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dasBundesamt für Migration und Flüchtlinge(BAMF) hat mir in Ihrer Anrufungsangelegen-
heit eine Stellungnahme zukommen lassen.

Darin wird ausgeführt, dass die Einstufung der antragsgegenständlichen „Handbuchs
Hochlaufkonzept“ aus Anlass Ihres Antrags überprüft und die Einstufung als Verschlusssa-
che im Ergebnis aufrechterhalten worden sei. Dies wurde Ihnen auch in dem Bescheid vom 
06. April 2020 mitgeteilt.

Ferner teilte mir das BAMF mit, dass sich geheimhaltungsbedürftige von nicht der Geheim-
haltung unterliegenden Informationen hinsichtlich des „HandbuchsHochlaufkonzept“ 
sinnvoll nicht separieren ließen. Eine teilweise Unkenntlichmachung der Geheimhaltung 
unterliegender Teile des „HandbuchsHochlaufkonzept“ sei ohne Entstellung des Sinns 
und der Verständlichkeit des verbleibenden Teils nicht möglich.

Es sind keine Anhaltspunkte ersichtlich, die Zweifel an der Darstellung des BAMF begrün-
den könnten. Die Begründung der Ablehnung des BAMF ist plausibel und nachvollziehbar. 

Das Verfahren des BAMF ist somit nicht zu beanstanden.
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Bitte geben Sie das vorstehende Geschäftszeichen

bei allen Antwortschreiben unbedingt an.
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